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- und Intelligenz.
für die Oberamtsbezirke

agold und Horb.
Dienstag, den7 . August 1849 .

Oberamter Nagold und Horb.
Nach Art. 21 des unter dem 10.

verkündigten Gesetzes vom 6- vorigen
Monats, betreffend einige Abänderungen
und Ergänzungen der Gemeinde- Ord¬
nung (Regierungsblatt Nro. 38) , ist
binnen zwei Monaten, somit bis zum
10. September d. I ., in allen Gemein¬
den eine Erneuerung des ganzen Ge-
meinderatbs mit Ausschluß des Vorstands!
vorzunehmen. !

Die Gemeindebehördenwerden daher
in Gemäßheit höherer Weisung beauf¬
tragt, innerhalb des angegebenen Zeit¬
raumes auf einen den Einwohnern der
Gemeinden möglichst geschicktenZeiipunkt
den Wahltag anzuberaumen und die für
die Wahl erforderlichen Einrichtungen
rechtzeitig zu treffen.

Insbesondere ist die Abfassung der
Wählerlisten von der aus dem Orts¬
vorsteher, dem Gemeindepfleger, dem
Obmann des Bürger - Ausschusses und
dem Ratbschreider zusammen gesezten
Kommission bald in Angriff zu nehmen.
Ist der Ortsvorsteher zugleich Ratb-
schreiber, so tritt kem Stellvertreter für
ivn ein. Die Wählerliste zerfällt in drei
Ab.'heilungen:

1) Gerne i n degeno  ssen . In die¬
ser Abtheilung sind auszuiübren alle in
der Gemeinde wohnhaften Gemeindege-
noffen, welche 25Jabre alt ober durch
Dispensation für volljährig erklärt sind,
sofern sie entweder an dem Gemeinde¬
schaven Theil nehmen oder doch Bür¬
ger- oder Beisitz-Steuer bezahlen. Wird
in der Gemeinde kein Gemeineeschaben
umgelegt, so fragt es sich, ob die be¬
treffenden Gemeindegenoffen Grundstücke,
Gefälle, Gebäude oder Kapitalien be¬
sitzen, oder ein Gewerbe betreiben, oder
eine Besoldung oder sonstiges Einkom¬
men beziehen̂ von welchem sie zu dem
Gemeindeschaden beizutragen hätten,
wenn ein solcher bestände. Eben so ist,
wenn keine Bürger- ober Beisitz-Skeuer
umgelegt wird, bei denjenigen, welche
nicht schon an dem Gemeindeschaben

Theil zu nehmen hätten, zu untersuchen,
ob sie selbstständig und aufeigene Rech¬
nung leben und daher Bürger - oder
Beisitz-Steuer zahlen müßten, wenn eine
solche bestände. Der Unterschied zwi¬
schen Bürgern und Beisitzern hat für
das Wahlrecht keine Bedeutung mehr;
eben so ist Niemand wegen seines reli¬
giösen Glaubens ausgeschlossen, auch die
sogenannten Schacherjuben können das
Wahlrecht eusüben. Ferner ist der bis- f
herige Ausschfteßungsgrunv der unter
Privatdienstherrschaft stehenden Perso¬
nen aufgehoben; auch ist es bei denje¬
nigen volljährigen Gemeindegenossen,
welche zu dem Gemeindeschaden benra-
gen oder beitragsn würden, wenn ein
solcher bestände, gleichgültig, ob sie selbst¬
ständig auf eigene Rechnung leben (ak-
live Bürger sind) oder nicht, wogegen
bei denjenigen, welche allein  Bürger^
oder Beisitz Steuern entrichten oder ent- ^
richten würden, wenn diese Umlage be- ^
stände, das Merkmal rer Selbstständig- §
feit fortwährend erforderlich ist. j

2) Sonstige Württe in ber-
gische Staatsbürger.  Zn b eser
Abiheilung sind die in dem Gememde-
dezirk wohnhaften, der Gemeinde Nicht
angehörigen, Württemberger, welche 25
Jahre alt oder durch Dispensation für
volljährig erklärt sind, und die durch
das Gesetz hinsichtlich der Tbeilnahme
an den Gemeinde-Umlagen verlangten
Bedingungen erfüllen, autzuführen. In
lezterer Beziehung findet gegenüber den
Gemeindegencssen der doppelte Unter¬
schied statt, einmal, daß weder die Be¬
zahlung der Wvhnsteuer, noch dieTheil-
nahme an dem Gemeindeschaden für sich
allein genügt, sondern Beides vereinigt

i seyn muß, und zweitens, daß die Ent¬
richtung der Wohnsteuer sowohl, als

i die Tbeilnahme an dem Gemeindescha-
, den, in der betreffenden Gemeinde un¬

unterbrochen in den drei dem Wabl-
termin vorangegangenen Rechnungsjah¬
ren angedauert haben muß. In Ge¬
meinden, in welchen keine Wohnsteuer
und kein GtMkindeschaden umgelegt wird,

oder wenigstens das eine dieser De-
ckungsmiitel des Gemeinde- Aufwands
nicht vorkommt, müssen solche der Ge¬
meinde nicht angehörige Staatsbürger
wenigstens drei Jahre lang in Verhält¬
nissen gewesen seyn, welche die eine und
die andere Besteurungsart begründet
hätten, wenn diese vorgckommenwäre.
Es können somit in diese Adtheilung
nur selbstständige Männer ausgenommen
werken, welche zu der Gemeinde steuer¬
pflichtige Grundstücke, Gefälle, Häuser
oder Kapitalien besitzen, oder ein der
Steuer unierliegendes Gewerbe betrei¬
ben, oder ein sonstiges besteuertes Ein¬
kommen beziehen. Da die Selbststän¬
digkeit und Lteuerpflichiigkeit schon drei
Jahre gedauert haben muß, so können
in die nächste Wäb erliste dieienigen
nicht ausgenommen werden, welche blos
aus Kapitalien oder Besoldungen und-
ähnlichem Einkommen zu dem Gemeinde-
schaden beitragen.

3) Bürger andererdeutschen
Staaten,  Da das Wahlrecht dieser
Klasse von Einwohnern einer Gemeinde
davon abhängt, daß Würtiembergern,
welche in dem Heimaihsraak des betref¬
fenden Einwohners ihren Wohnsitz
haben, dort gleichfalls das gemeinde-
bürgerliche Wahlrecht eingeräumt wird,
und der Beweis dieser Tvarsachc von
demjenigen, welcher auf bas Wahlrecht
Anspruch macht, zu führen ist, so »st
zu erwarten, ob ein in der Gemeinde
wohnenderN-chiwürttemberger die Auf¬
nahme in die Wählerliste verlangt. In
diesem Fall muß er Nachweisen, daß
in seinem Heimathstaat Württembergern
ĝegenüber der Grundsatz der Gegen¬
seitigkeit beobachtet wird, und außerdem

!die zur Ausnahme in die zweite Ab-
»heilung erforderlichen Eigenschaften
besitzen.

In allen drei Abtheilungen fallen weg'
s) diejenigen, welchen ein Pfleger

bestellt ist;
K) diejenigen, welche nicht bloS wie

bisher zur Zeit der Wahl , sondern
überhaupt im laufenden oder vorher-



262

Seaangenen Rechnungsjahr Beiträge aus
öffentlichen Kass.n zu ihrem oder ihrer
Familien Unterhalt empfangen haben,
sofern dieses nicht wegen eines vor¬
übergehenden unverschuldeten Unglücks,
wie z. B. wegen Krankheiten geschah;

c) diejenigen, gegen welche ein
Ganlversahren gerichtlich eröffnet ist,
während der Dauer des Gantverfad-
renS; nicht mehr ausgeschlossen sind
dagegen diejenigen, welche wegen Ver¬
mögenszerrüttung gestraft worden sind,
sofern sie nicht durch das Straferkennt-
niß ihrer bürgerlichen Ehrenrechte ver¬
lustig wurden;

ä) die durch rechtskräftiges gericht¬
liches Erkcnntniß zum bleibenden oder
zeitlichen Verluste der Wahlrechte oder
zu einer diesen Verlust nach sich ziehen¬
den Strafe oder zur Dienstentseyung
verurtheitten oder unter polizeiliche
Aufsicht gestellten, sowie die wegen eines
mit dem Verlust der Wahlrechte be¬
drohten Vergehens in Anschuldigungs¬
stand (Strafproceß-Ordnung Art. 87.)
versetzten Personen, so weit sie nicht
durch einen allgemeinen oder besonderen
Gnadenakt amnejtirt worden sind.

Die Wählerliste muß wenigstens acht
Tage vor dem anberaumten Wahltag
vollendet seyn und sodann einige Tage
auf dem Rathha is oder in einem an-

.deren geeigneten Lokal zu allgemeiner
Einsicht aufgelegt werden. Daß dieses
geschehen, ist durch Ausrufen in der
Gemeinde bekannt zu machen und zu¬
gleich zu bestimmen, baß Jeder, welcher
eine Einsprache gegen die Wählerliste,
sey eS wegen Unterlassung der Auf¬
nahme eines Wahlberechtigten oder
wegen Aufnahme eines Nichtberechtigten,
zu machen hat, diese binnen einer fest¬
zusetzenden Frist bei dem Gemeinderath
Vorbringen soll. Die Frist für das
Vorbringen solcher Einsprachen muß
so bestimmt seyn, daß sie nicht früher
endigt, als mit dem Schlüße des drit¬
ten Tages vor der Wahl.

Ueber die vorgebrachten Einsprachen
erkennt der Gcmeinverath so schnell als
möglich jedenfalls, noch vor dem Schlüsse
der Wahlhandlung. Beschwerden gegen
die Enischeidung des Gemeinderaths
können die Vornahme der Wahlhand¬
lung nicht aufschieben, und es ist sich
bei der Zulassung zu der Wahl an das
Erkeumnlß derjenigen Behörde zu hal¬
ten, welche, so wett die Wahl- Com¬
mission vor dem Schlüsse der Wahl-
Handlung amtliche Kenntniß erhielt,
zuletzt in der Sache entschieden hat.

Die Wahl selbst geschieht vor einer
Commission, welche aus dem Orlsvor-

steher, dem ersten Gemeinderath und
dem Obmann des Bürgerausschuffes
besteht, in geheimer Abstimmung. Es
genügt daher nicht mehr, wie bisher,
die Anwesenheit des Ortsvorstehers
und Rathschrechers.

Die gewählten Gemernderaths-Mit-
glieder sind von dem Gemeindevorsteher
>n ein Verzeichniß einzutragen, welches
die Zeit der Wahl, des Eintritts in
den Gemeinderarh und des Austritts
aus demselben zu enthalten hat und
geordnet fortzufuhren ist.

Außerdem haben die Gemeindevor¬
steher die Namen der neugewählten, so
wie der aus irgend einem Grund aus¬
tretenden Gemeinoeraths-Mltglieverbem
Oberamte anzuzeigen. Die Anzeige
der neugewählten Gemeinderaths-Mit-
glieder hat erst nach Ablauf der in
Art. 12. des Gesetzes vom 6. v. M.
bestimmten achttägigen Frist zu gesche¬
hen, und es ist dabei von dem Ge¬
meindevorsteher zu bemerken, daß weder
gegen das Wahlverfahren, noch gegen
die Person der Gewählten gesetzliche
Einwendungen bekannt seyen.

Bei der Wahl des Bürgerausschusses
und des Ortsvorstehers sind dieselben
Personen wahlberechtigt, wie bei den
Gemeinderaths- Wahlen. Es ist deß-
balb auch bei der Richtigstellung der
Wählerlisten dasselbe zu beobachten,
was oben auseinandergesetzt wurde.
Zweckmäßig erscheint es , wenn es so
eingerichtet wird, daß die Wählerlisten
für Gem'einderathsWahIen zugleich auch
für Bürgerausschuß- Wahlen benützt
werden können- und zu diesem Ende
die Vornahme der Bürgerausschuß-
Wablen auf die Zeit unmittelbar nach
Vollendung der Gemeinderaths-Wahlen
verlegt wird. Bei den Bürgerausschuß-
wablen ist die Wahl- Commission so
zusammengesetzt, wie in §. 50 des Ver¬
waltungs-Edikts vorgeschrieben ist. Die
Abstimmung dagegen erfolgt geheim,
ganz wie bet den Gemeinderatps-Wahlen.

Den 3. August 184tz.
K. Oberämter Nagold und Horb.

Wiebbekink . Lindenmajer.

Oderamtsgerichr Nagold.
Unterthalheim.

Tchulden -Liquidation.
In der nachgenannten Gantsache ist

zur Schulden- Liquidation rc. Tagfahrt
auf die unten bezeichnte Zeit anberaumc,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü¬
gen vorgeladen werden, daß die Nichr-
liquldirenben, so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gerichts- Akten bekannt
sind, am Schlüsse der Liquidation durch

Bescheid von der Masse ausgeschlossen,
von den übrigen nicht erscheinenden
Gläubigern aber wird angenommen
werden, daß sie hinsichtlich eines et¬
waigen Vergleichs, der Genehmigung
des Verkaufs der Masse- Gegenstände
and der Bestätigung des Güterpflegers
der Erklärung der Mehrheit ihrer Klasse
beitreten.

Joseph Singer,  Gemeinderath in
Unterthalheim,

Freitag den 31. August,
Vormittags 8 Uhr,

auf dem Rathhaus in Untenhalheim.
Den 23. Juli 1849.

König!. Oberamtsgericht.
Berner.

Oberamtsgericht Horb.
Sal;  stetten,

Gerichtsb.'jlrks Horb.
Aufruf

eines
Verschollenen.

Jakob Gaißer,  Lohn des Konrad
Gaißer, Taglöhners von Salzstetten,
geboren den 13. April 1779, wird längst
vermißt, und würde, falls er noch am
Leben wäre, das 70. Lebensjahr zurück¬
gelegt haben. Es ergeht daher an ge¬
dachten Gaißer oder seine etwaigen Lei¬
des-, Vertrags- oder Testamentserben
die Aufforderung, ihre Ansprüche an das
pflegschaftliche Vermögen binnen der zer-
störlichen Frist von

60 Tagen
zu melden, widrigenfalls Jakob Gaißer
als ohne Leibes- , Vertrags- oder Te¬
stamentserven gestorben angesehen und
das Vermögen an dessen bekannten Lei¬
tenverwandten landrechrlicher Ordnung
nach vertheilt werden würde.

Horb, den 20. Juli 1849.
Königliches Oberamtsgericht.

G.-Akt.-V. Schüle.

Oberamtsgericht Horb.
Horb.

Schulden - Liquidation.
In nachgenannter Gantsache werden

die Schulden-Liquidationen und die ge¬
setzlich damit verbundenen weiteren Ver¬
handlungen an dem unten bezeichnetea
Tag und Ort vorgenommen, wozu
die Gläubiger undAbsonderungs-Berech-
tigten andurch vorgeladen werben, um
entweder persönlich oder.durch gehörig
Bevollmächtigte zu erscheinen, oder auch,
wenn voraussichtlich kein Anstand ob¬
waltet, statt des Erscheinens vor oder
an dem Tage der Liquieations-Tagfabrt
ihre Forderungen durch schriftlichen Re¬
zeß, in dem einen wie in dem andern
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Die nicht liquidirenden Gläubiger
werden , so weit ihre Forderungen nicht
aus den GerichtS - Akten bekannt sind,
am Schluffe der Liquidation durch Be¬
scheid von der Masse ausgeschlossen,
von den übrigen nicht erscheinenden Gläu¬
bigern aber wird angenommen werden,
daß sie hinsichtlich eines erwaigen Ver¬
gleiches , der Genehmigung des Ver¬
kaufs der Massegegenstände und der Be¬
stätigung des Güterpflegers der Erklä¬
rung der Mehrheit ihrer Klasse bei¬
treten.

-s Alt Franz Joseph Fischer,  ge¬
wesener Kaufmann zu Horb,

Samstag den 11. August,
Morgens 8 Uhr,

auf dem Nachhause in Horb.
Den 12. Juli 1849.

Königliches Oberamtsgericht.
H a r t m a n n.

Gerlchtsnotanat Horb.
Galzste tten,

Oberamls Horb.
Gläubiger - Aufruf.

Zu außergerichtlicher Erledigung des'
Schuldenwesens des verstorbenen I o-
sef Erath,  vormaligen Bauers von
hier , ist Tagfahrt auf

Donnerstag den 9 . August d. I . ,
Morgens 8 Uhr,

festgesezt.
Es werden daher die unbekannten

Gläubiger des re. Erath biemit aufge¬
fordert , an gedachter Tagfahrt auf dem
Rathhaus in Salzstetten ibre Forderun¬
gen und deren Vorzugsrechte mündlich
oder schriftlich anzumelven , und sich über
einen Nachlaß - Vergleich zu erklären,
widrigenfalls sie bei Auseinandersetzung
dieses Schuldenwesens nicht berücksichtigt
werden würden.

Den 20 . Juli 1849.
K. Gerichtsnotariat Gemeindcrath in

Horb . Salzstetten.
Ru off.  Schulth . Wollensak.

Amtsirotanat Altenstatg.
Nothfelden.

Schulden -Liquidativn.
Zur außergerichtlichen Erledigung der

Debitsache von
Jakob St oll,  Bäckers Wittwe

aus Nothfelden,
hat man Tagfahrt auf

Montag den 3 . September d. I .,
Vormittags 10 Uhr, anberaunn.

Bis jezt etwa unbekannte Gläubiger

werden mit dem Anfügen hievon in
Kennlniß gesezt , daß sie bei dieser Ver¬
handlung auf dem Ratbhaus zu Noth¬
felden entweder in Person oder durch
rechtsgültig Bevollmächtigte zu erschei¬
nen und ibre Forderungen zu liquidiren
baden , und daß die nichterscheinenden
bekannten Gläubiger , als den Beschlüs¬
sen der Mehrheit der anwesenden Gläu¬
biger beisrimmend , werden angenommen
werden.

Ältenstaig , den 26 . Juli 1849.
Königliches Amtsnotarlat.

Wullen.

Forstamt Sulz.
Revier Thumlingen.

Holz - Verkauf.
An den unten dezeichnetenTagen wird

, in den beigesezlen Staats-
Waldungen nachstehendes Holz
unter den bekannten Bedin¬

gungen im öffentlichen Aufstreich ver¬
kauft , wobei noch bemeikt wirk , daß
die Hälfte des Erlöses sogleich baar
als Aufgeld zu bezahlen ist, wenn nicht
die Baarzahlung des ganzen Kaufschil¬
lings vorgezogen wird.

Im Staacswald Sa tte lack er
Abtheilung 8.

Am Montag dem l3 . August d. I:
3 >9 Stämme tannencs Langholz,
545 Stücke tannene Sägklötze,

92 b/z Klafter tannene Scheiter.
Am Dienstag dem 14 August:

10 ^ Klafter tannene Prügel,
8 Klafter wcißlannene Rinde,

9438 Stücke tannene Wellen.
Im Staatswald Längen hart.

Abtheilung L.
Am Freitag dem 17. August:

180 Stämme tannenes Langholz,
216 Stücke tannene Sägklötze,

20 ,̂4 Klafter tannene Scheiter,
5 */ , Klafter tannene Prügel,
8 ^ Klafter weißkannene Rinde.

Am Samstag dem 18 . August:
4077 Stücke tannene Wellen.

Die Zusammenkunft findet
je Moigens 9 Uhr,

in Cresdach statt , von wo aus man sich
in den betreffenden Schlag begibt.

Im Staatswald Schellen der  g.
Am Montag dem 20 . August:

1062 Stämme tannenes Langholz,
264 Stücke tannene Sagklöhe,

23 ^2 Klafter tannene Scheiter.
Am Dienstag dem 21 . August:
50 '/jg Klafter tannene Prügel,

3 '/ , Klafter weißtannene Rinde,
3500 Stücke tannene Wellen.

Am Mittwoch dem 22 . August:
11,210 Stücke tannene Wellen.

Die Zusammenkunft findet
je Morgens 9 Uhr

in Lüzenhardt statt , von wo aus man
sich in den Wald begibt.

Die Sckultheißenämter haben Vor¬
stehendes ihren Gemeinde -Angehörigen
rechtzeitig bekannt zu machen.

Sulz , den 30 . Juli 1849.
Königs Forstamt.

Assist , v . Schott,  gef . St .-V.

Straßenbau - Inspektion
Calw.

Derakkorvirung
von

Schmidarbeit.
Zu Folge höherer Weisung wird di«

für die Neparirung der Enzbrücke bei
Enzklösterle nöthig werdende

^ Slbmidarbeft im Betrag von
77 fl. 19 kr. nächst kommenden

Samstag den 11. d. M -,
Nachmittags 2 Uhr,

im Gasthaus zum Waldhorn im Enz¬
klösterle wiederholt verakkordirt werden,
was biemit mit dem Beifügen bekannt
gemacht wird , daß auch gut prädicirte
Schlossermeister zum Akkord beigelassen
werden dürfen.

Calw,  den 5. August 1849.
K. Straßenbau -Inspektion Calw.

Aas Auftrag:
Bauführer Knödler.
W a l d d o r f,

Oberamts Nagold.
Karzwald - Verleibung.

Das Erzeugniß der hie¬
sigen Harzwaldungen wird
^am

Montag dem 13. d. M .,
Nachmittags 2 Uhr,

auf dem hiesigen Raihhaus auf ein oder
mehrere Jahre , je nachdem es die Lieb¬
haber wünschen, verpachtet.

Den 4. August 1849.
Schultheißcn -Amt.

G crn ß l e.
Üntcrthalheim,

Gerichtsbezirks Nagold.
Liegenfckafts - Verkauf

Aus derGantmasse des Joseph Sin¬
ger,  Gemeinderaths dahier , wird am

Donnerstag dem 30 . August d. I .,
Nachmittags 1 Uhr,

auf hiesigem Ratbhaus im öffentlichen
Aufstreich zum Verkauf ausgesezt:

Gebäude:
Ein zweistöcki¬

ges Wohnhaus
und Scheuer untcr
einem Dach , oben

im Dorf,
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ungefähr 12 Morgen Ackerfeld in al¬
len drei Zeigen,

2 Morgen Wiesen,
2 Morgen Nadelwald und M,
V2 Morgen Lander.
Zu dieser Verkaufs - Ver - _

Handlung werden die Kaufsliebbader mit
dem B merken eingclaten , daß sich aus¬
wärtige , hier unbekannte Liebhaber vor
Beginn der Steigerung mir beglaubig¬
ten Prädikats - und Vermögens - Zeug¬
nissen auszuweiscn haben.

Den 31 . Juli 1849.
' Güterpfleger:

Jakob Klink.
Vckl. Schultheiß Klink  von

Oderthalheim.

Nagold.
Aussetzung

einer
Belohnung

Auf meinem Acker innerhalb der hie¬
sigen Sckloßberg - Ruine wurden mir
seit einigen Tagen eine Anzahl Erddir-
nen -Stöcke entwendet , was mich ver¬
anlaßt , demjenigen eine Belohnung von
2Kronenthalern anzubieten , der mir den
Thäter so bezeichnet, daß ich ihn mit
Erfolg zur Untersuchung und Bestra¬
fung anzeigen kann.

Den 6 . August 1849.
Berw .-Akt. Belling.

Nordstetten,
Oberamls Horb.

Cvlouia
Die bisher von mir verwaltete Agen¬

tur der Colonia habe ich niedcrgelegt,
und ersuche die bei genannter Gesell¬
schaft Versicherten , sich fernerhin in
allen Versicherungs -Angelegenheiten di¬
rekt an Herrn Karl Liem , General-
Agenten zu Stuttgart , wenden zu wollen.

Den 1. August 1849.
B . Frankfurter.

L a u t e r b a d»
Oberamls Freudcnstadt.

Kohlen - Verkauf.
Einige Haufen Kohlen , der eine zu¬

nächst der glatten Säge , der zu Ende
laufender Woche ausgebrannt ist , der
zweite bei der mittleren Sage an der
Lauter , bestehend in Scheitern und Prü¬
geln, hat zu verkaufen
_ Fr . Dietrich.

W i l d b e r g.
Geschütts -Empfehlung.

Das schon seit vielen Jahren unter
der Firma I . P.
Schultheiß bestandene
Conditorei - und Spe¬
zerei - Geschäft habe
!ick käuflich an mich

_gebracht und heute
eröffnet,  was ich hiemrt anzuzeigen
die Ehre habe . Indem ich gute Maa¬
ren , möglichst billige Preise und eine
aufmerksame Bedienung zusichere, em¬
pfehle ich mich bestens.

Len 6 . August 1849.
! A. G . Vogel.

A l t e n st a i g.
Schreibtisch feil.

Einen eichenen, mit 4 guten Schlös¬
sern versehenen , schönen Schreibtisch
sucht zu verkaufen W . Bauser.

Nagold.
Schweinstall zu verkaufen.

- Ein dreifacher Schweinstall
'KMLWchvon Stein ist billig zu kau-

wo , sagt
G Zaiser,  Buchdrucker.
Nagold .?

Zn verkaufen:
Ein neuer einfacher tannener Klei¬

derkasten, so wie ein neues tan-
Ineues Nachttischchen, braun , sind
ibillig zu verkaufen . Wo , sagt

R e t cha r d t.

Nagold.
Dringende Bitte um

Unterstützung.
Der talentvolle Vvbn des Friedrich

Raufer,  gewesenen MüllerknechlS da¬
hier , ist nun bei einem Meister unter¬
gebracht, bei dem er voraussichtlich ein
tüchtiger Arbeiter werben wird . Da
aber dessen Eltern nicht im Stande
sind , auch nur einen Gulden Lehrgeld
aufzubringen , so bittet der Unterzeich¬
nete seine Mitbürger dringend , milde
Gaben beizusteuern , welche er in Em¬
pfang zu nehmen und Rechenschaft da¬
rüber abzugeben bereit ist. Auch die
kleinste Gabe ist willkommen.

- Johann Martin Essig,
Tuchmacher.

Nagold.
Weberhandwerkszeug feil.

Ich habe im Sinn , den Weberhand¬
werkszeug meines verstorbenen Mannes,
in gutem und vollständigem Zustande,
zu verkaufen , und lade Liebhaber ein,
einen Kauf über das Ganze oder Ein¬
zelnes mit mir abzuschließen.

Dorothea Gutekunst,
auf dem Wolfsberg.

Nagold.
Dienstmagd - Gesuch.

Eine tüchtige solide Küchen¬
magd , welche sogleich  ein¬
zutreten hätte , wird gegen gu¬
ten Lohn gesucht.

Näheres sagt
G . Zaiser.

Bestellungen nimmt an auf den von
der Organlsatwnekommission bearbeiteten

Entwurf eines Gesetzes für
die Volksschule.

Preis 12 kr.
Entwurf einer Forstorganisa¬

tion in Württemberg
Preis 1 fl. G . Zaiser.

Nago d̂er wöchentliche Frucht- , Brov - , Fleisch- , Biktuallen - und Holz - Preise , den 4 . August 1849.

Frucht-
Gattungen.

Preis,

! höchster. mittlerer. niederer.

Dinkel,neu.1Sch.
Dinkel, alt . „
Kernen . . ,
Haber . . .
Kerne . »
Müblrrucht „
Warten i Sr.
Bovnen . „
Roggen . »
Wicken . . »
Erbsen . . .
Limen . . ,
An,'. -Gerste .
Rog .-Waizen »

st. , kr. l fl.
12

12

20

fl. j kr.4 >40

Verkauft
wurden:

Erlös.

Sck . Sr. 4. kr. j
l24 5 808 3- I

18 6 69 22 !
6 2 43 12 >

— 4 4 32 ,
2 — 19 12 !

— 6 6 — I

— I — — —

Brod - Preise.
4 Pfd . Kernenbrod . 18 kr.
4 „ Schwarzbrvd . . 8
t Weck » 8 Lth. 3 Qtl . 1

Fleisch - Preise.
t Pfd . Ochsenfleisch . 8
t „ Rindfleisch 7
t „ Hammelfleisch . 7
1 , Kalbfleisch . . 8
1 . Schweinefleisch,

aogezvgcn . . 8
unaogczogen . 9

Fett - Preise.
i „ Schwelne- Schmaiz 22
1 . Rinsschmaij . . 19
t , Butter . . . . 15

Ncdigirt , gebrnckr und »erlegt von G . Zaiser.

t Psd. Lichter, gegossene22kr.
1 Pfd . Lichter, gezogenc2llkr.
1 Pfi>. Seife . . 16 kr.

H o l z - P r e , s e.
B ödselten. 1- brctt:

raube . . 30—38 .
batbsaubere . 40 ,
blinde . . . 54 ,

Breuer , t ' br . 16—18 ,
. 9—10" br. . 14 .

Rabmenschenkel 10—12 ,
Lauen . . . . 3 —4 ,
Kt . Buchenholz:

vr . Achse 10 fl. 32 .
geflößl . 10 fl. 32 ,

Kl . Tannenholz:
or . Achse . 4 ü. 20 „
geflößl . . 4 fl. 20 „

^4'

Gem'

DieK
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